
 

 

Mitgliedsantrag 
 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Mühlenverein "Venti Amica" e.V. 

Der Mitgliedsbeitrag beträgt EUR 40,00 im Jahr.  
 

Angaben zum Mitglied: (Pro Mitglied ein Formular, bitte Unzutreffendes streichen) 

 
Name __________________________________ 
Vorname __________________________________ 
Straße, Hausnummer           __________________________________ 

PLZ  Wohnort __________________________________ 
Geburtsdatum __________________________________ 
Telefon-Nr. __________________________________ 
Email __________________________________ 
Geschlecht:                          männlich         weiblich 

 
Bankverbindung 
Name des Kreditinstituts        _____________________________ 
IBAN                                     ______________________________ 
BIC                                       ______________________________ 

 
Hinweise: 
Durch seine/ihre Unterschrift erklärt der Antragsteller, stellvertretend bei unter 18jährigen für ihn der/die Erziehungsberechtigte/n, seinen Beitritt 
und verpflichtet sich zur Einhaltung der Satzung und Ordnungen, insbesondere zur pünktlichen Bezahlung des Vereinsbeitrages und 
Unterstützung der Vereinsziele.  
Ein Nichtbezahlen des Beitrages hat nach 2 erfolglosen Mahnungen den Ausschluss aus dem Verein zur Folge. Änderungen bezüglich der 
Adress- oder Kontodaten sind unverzüglich dem Verein mit zu teilen. 
 
Beginn der Mitgliedschaft / Beitragsberechnung: 
Als Eintrittsdatum gilt das Datum der Bestätigung der Mitgliedschaft. Die Beitragsberechnung erfolgt für das gesamte Jahr des Eintrittsdatums. 
 
Austritt / Kündigung:  
Der Austritt aus dem Verein kann nur durch schriftliche Erklärung per Brief oder E-Mail gegenüber dem Vorstand mit einer 3-monatigen Frist zum 
Jahresende erfolgen. 
 
SEPA-Lastschriftmandat / Pre-Notification / Fälligkeitsavis: 
Zum Einzug des Mitgliedsbeitrags erhält der Antragsteller ein vorausgefülltes SEPA-Lastschriftmandat mit Zustellung der Bestätigung der 
Mitgliedschaft. Dieses Mandat ist unterschrieben an den Verein zurückzusenden und bildet die Grundlage des Einzugs im SEPA-
Lastschriftverfahren. Die Erstlastschrift wird mit einer Frist von mindestens 14 Tagen vor dem Fälligkeitsdatum schriftlich avisiert. 
Der Jahresbeitragseinzug erfolgt zwischen Januar und März jeden Jahres. Unterjährige Einzüge erfolgen ausschließlich bei späterem Eintritt.  
 
Gebühren: 
Alle im Zusammenhang einer Rücklastschrift jedweder Art entstehenden Gebühren sind vom Zahler zu tragen. Die Erinnerung an evtl. 
Außenstände ist kostenfrei, für nachfolgende Mahnungen werden weitere Gebühren seitens des Vereins erhoben. 
 
Datenspeicherung: 
Das Mitglied und der Zahlungspflichtige sind damit einverstanden, dass ihre Daten für Vereinszwecke per EDV gespeichert werden. Der Verein 
wird die Daten ausschließlich im Rahmen der Vereinsverwaltung verwenden und nicht an Dritte weitergeben. 
 
 
 
  

Unterschrift Mitgliedsantrag: (Bei Minderjährigen Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten) 
 
 

Datum:                     Unterschrift:         
 


